
Abschr�'t
Sozialgericht Neuruppin 

Az.: S 22 R 298/18 

1 n dem Rechtsstreit 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

Prozessbevollmächtigte/r: 
DGB Rechtsschutz GmbH 
Büro Neuruppin, 
Junckerstraße 6 A, 16816 Neuruppin 
Az.: 00587 -18/rj/ks 

gegen

- Klägerin -

- Beklagte -

hat die 22. Kammer des Sozialgerichts Neuruppin auf die mündliche Verhandlung vom 
1. März 2022 durch den Richter am Sozialgericht ... sowie die ehrenamtliche 
Richterin ... und den ehrenamtlichen Richter ... für Recht erkannt:
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Die Klage wird abgewiesen. 

Außergerichtliche Kosten haben die Beteiligten einander nicht zu 
erstatten. 

Tatbestand 

Streitig ist die Gewährung einer Rente wegen voller bzw. teilweiser Erwerbsminderung 

(EM). 

Die am 18. Januar 1964 geborene Klägerin erlernte von 1980 bis 1983 den Beruf einer 

Maschinenbauerin. Anschließend besuchte sie die Ingenieursschule und absolvierte 

den Abschluss einer Ingenieurin für Werkstofftechnik und Materialprüfung. Ab dem 

Jahr 1991 war sie bei unterschiedlichen Trägern u.a. als Sozialpädagogin, 

Schulsozialarbeiterin und als Sozialarbeiterin tätig. Seit dem Jahre 2011 ist sie 

arbeitsuchend. 

Am 11. September 2017 beantragte die Klägerin bei der Beklagten die Gewährung 

einer Rente wegen EM. Zur Begründung führte sie aus, dass sie u.a. unter starken 

Depressionen, Panikattacken, Angstzuständen, Schwindel- und Ohnmachtszuständen 

und an einer Schwerhörigkeit leide. Die Beklagte holte einen Befundbericht der 

Fachärztin für Innere Medizin Dr. med. S., ein Gutachten des Facharztes für Innere 

Medizin Dr. med. K. sowie ein Gutachten des Facharztes für Psychiatrie Herrn G. ein 

und lehnte mit Bescheid vom 19. Juli 2018 in der Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 26. September 2018 den Antrag auf Rente wegen EM 

ab, weil weder eine teilweise noch eine volle EM vorliege. 

Mit der am 5. Oktober 2018 bei dem Sozialgericht Neuruppin erhobenen Klage verfolgt 

die Klägerin ihr Begehren weiter. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass 

die Beklagte ihre Beschwerden nicht ausreichend berücksichtigt habe. Die Klägerin 

leide, über die im Widerspruchsbescheid benannten gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen hinaus, insbesondere an einer starken Schwerhörigkeit. Sie sei 

auf dem linken Ohr quasi taub. Darüber hinaus leide sie unter massiver Schlaflosigkeit 

und wiederkehrenden Albträumen. Die Dosis ihr Mediakation bezüglich ihrer 
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Depression sei verdoppelt worden. Sie sitze mittlerweile im Rollstuhl und könne ihre 

Wohnung nicht mehr verlassen. Das Gehen am Rollator oder am Gehstock sowie das 

Stehen sei ihr nur mit Hilfe möglich. Die Klägerin sei auch feinmotorisch sehr stark 

eingeschränkt. 

Die Klägerin beantragt, 

die Beklagte zu verurteilen, den Bescheid vom 19.07.2018 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 26.09.2018 dahingehend abzuändern, dass der 

Klägerin eine Rente wegen Erwerbsminderung gern. § 43 SGB VI ab 

Antragstellung zu gewähren ist. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie verweist auf ihren Bescheid und hält die darin genannte Auffassung aufrecht. Sie 

führt weiter aus, dass die Klägerin keine weiteren Tatbestände aufgezeigt bzw. keine 

Nachweise erbracht habe, die eine andere Verwaltungsentscheidung rechtfertige. 

Das Gericht hat Befundberichte der Fachärztin für Innere Medizin Dr. med. S., des 

Facharztes für Innere Medizin Herrn Sm. sowie des H.-Klinikums ... eingeholt. Das 

Gericht hat sodann Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen 

Sachverständigengutachtens aufgrund einmaliger ambulanter Untersuchung durch die 

Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. med. Si. (Psychiatrisches 

Sachverständigengutachten vom 4. Juni 2021). Die Sachverständige hat folgende 

Erkrankungen bei der Klägerin diagnostiziert: 1. Missbrauch von Alkohol, ggw. 

ständiger Substanzkonsum, 2. durch Alkohol bedingte Persönlichkeitsstörung, 3. 

ischämischer Hirninfarkt rechts cerebral 30.09.2020, 4. rechtsbetonte Tetraparese, 5. 

Alkoholtoxische Polyneuropathie, 6. sensible Ataxie, 7. Coxarthrose links, Zustand 

nach Hüft-TEP rechts, 8. Zustand nach OP eines Cholesteringranuloms Saccus 

endolymphaticus links 2006, 9. an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit links und 10. 

Abhängigkeit von Tabak. Zum Leistungsvermögen hat die Sachverständige 

ausgeführt, dass der Klägerin derzeit eine tägliche Arbeitsbelastung von weniger als 

drei Stunden täglich zumutbar sei. Diese Minderung der Leistungsfähigkeit bestehe 

seit August 2020, die Gedächtnisstörungen hätten sich in Folge gebessert. Am 












